
BEKANNTMACHUNGEN

Beabsichtigung einer Widmung  
von Wegeflächen im Bezirk Wandsbek 

– Sanderskoppel –
Es ist beabsichtigt, folgende Verfügung zu erlassen:
Nach § 6 des Hamburgischen Wegegesetzes in der Fas-

sung vom 22. Januar 1974 (HmbGVBl. S. 41, 83) mit Ände-
rungen wird die im Bezirk Wandsbek, Gemarkung Wel-
lingsbüttel, Ortsteil 517, belegene Wegefläche Sanderskop-
pel (Flurstück 1984 teilweise), von Borstels Ende bis 
Von-Kurtzrock-Ring verlaufend, mit sofortiger Wirkung 
dem allgemeinen Verkehr gewidmet.

Die Widmung für den Verbindungsweg am Ende des 
Wendehammers bis Borstels Ende verlaufend wird auf den 
Fußgängerverkehr beschränkt.

Der räumliche Geltungsbereich der Widmung ergibt 
sich aus den Lageplänen (gelb markierte Bereiche), die 
Bestandteile dieser Verfügung sind.

Die Pläne über den Verlauf der oben genannten Wege-
fläche liegen für die Dauer eines Monats während der 
Dienststunden im Geschäftszimmer des Fachamtes 
Management des öffentlichen Raumes des Bezirksamtes 
Wandsbek, Am Alten Posthaus 2, Zimmer 214, 22041 Ham-
burg, zur Einsicht für jedermann öffentlich aus. Während 
dieser Zeit können alle, deren Interessen durch die beab-
sichtigte Maßnahme berührt werden, Einwendungen 
schriftlich oder zu Protokoll des Managements des öffentli-
chen Raumes des Bezirksamtes Wandsbek vorbringen.

Nach Fristablauf erhobene Einwendungen werden nicht 
mehr berücksichtigt.

Hamburg, den 20. Juni 2023

Das Bezirksamt Wandsbek
Amtl. Anz. S. 973

Beabsichtigung einer Widmung  
von Wegeflächen im Bezirk Wandsbek 

– Sandkuhlenkoppel –
Es ist beabsichtigt, folgende Verfügung zu erlassen:

Nach § 6 des Hamburgischen Wegegesetzes in der Fas-
sung vom 22. Januar 1974 (HmbGVBl. S. 41, 83) mit Ände-
rungen wird die im Bezirk Wandsbek, Gemarkung Poppen-
büttel, Ortsteil 519, belegene Wegefläche Sandkuhlenkop-
pel (Flurstück 359 [4774 m²]), von Kiwittredder bis Harks-
heider Straße verlaufend, mit sofortiger Wirkung dem all-
gemeinen Verkehr gewidmet.

Der räumliche Geltungsbereich der Widmung ergibt 
sich aus den Lageplänen (gelb markierte Bereiche), die 
Bestandteile dieser Verfügung sind.

Die Pläne über den Verlauf der oben genannten Wege-
fläche liegen für die Dauer eines Monats während der 
Dienststunden im Geschäftszimmer des Fachamtes 
Management des öffentlichen Raumes des Bezirksamtes 
Wandsbek, Am Alten Posthaus 2, Zimmer 214, 22041 Ham-
burg, zur Einsicht für jedermann öffentlich aus. Während 
dieser Zeit können alle, deren Interessen durch die beab-
sichtigte Maßnahme berührt werden, Einwendungen 
schriftlich oder zu Protokoll des Managements des öffentli-
chen Raumes des Bezirksamtes Wandsbek vorbringen.

Nach Fristablauf erhobene Einwendungen werden nicht 
mehr berücksichtigt.

Hamburg, den 20. Juni 2023

Das Bezirksamt Wandsbek
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Ergänzung der Verfügung einer Widmung 
von Wegeflächen im Bezirk Wandsbek 

– Pahlblöckenstieg –
Die Verfügung der Widmung von Wegeflächen vom 

5. Mai 2008, veröffentlicht im Amtl. Anz. Nr. 38 vom 
16. Mai 2008 S. 1018, ist wie folgt zu ergänzen:

„Die Widmung für den Verbindungsweg am Ende der 
Kehre bis zum Pahlblöckensredder verlaufend wird auf den 
Fußgänger- und Radfahrverkehr beschränkt.“

Der korrigierte Lageplan behält seine Gültigkeit.

Hamburg, den 21. Juni 2023

Das Bezirksamt Wandsbek
Amtl. Anz. S. 974

Bekanntgabe des Ergebnisses einer 
standortbezogenen Vorprüfung des 
Einzelfalles zur Feststellung, ob eine 

Verpflichtung zur Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung besteht
Herr Hermann Jonas hat beim Bezirksamt Harburg, 

Fachamt Management des öffentlichen Raumes, Wasser-
wirtschaft, die Zulassung eines Gewässerausbaus im Bezirk 
Harburg, Gemarkung Nincop, auf den Flurstücken 1376 
und 1875 beantragt. Das Vorhaben stellt einen Gewässer-
ausbau nach Nummer 13.18 der Anlage 1 des Gesetzes über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in Verbindung 
mit Nummer 1.18.1 der Anlage 1 des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung in Hamburg (HmbUVPG) 
dar.

Nach der allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalles 
gemäß § 3c des UVPG in Verbindung mit den Regelungen 
des HmbUVPG wird von der Durchführung einer Umwelt-
verträglichkeitsprüfung des Vorhabens abgesehen. Das 
Vorhaben kann nach Einschätzung des Bezirksamtes Har-
burg auf Grund überschlägiger Prüfung unter Berücksichti-
gung der gesetzlichen Kriterien für die Vorprüfung des 
Einzelfalles keine erheblichen nachteiligen Umweltauswir-
kungen haben. Diese Feststellung ist beim Bezirksamt 
Harburg, Fachamt Management des öffentlichen Raumes, 
Wasserwirtschaft, nach den Bestimmungen des Umwelt-
informationsgesetzes für die Öffentlichkeit zugänglich.

Hamburg, den 26. Juni 2023

Das Bezirksamt Harburg
– Dezernat für Wirtschaft, Bauen und Umwelt –
Fachamt Management des öffentlichen Raumes

Wasserwirtschaft
Amtl. Anz. S. 974

Mitteilung des Amtes für Migration 
Hamburg

Das Amt für Migration hat beschlossen: Die öffentliche 
Zustellung gemäß § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes 
(VwZG) erfolgt durch Bekanntmachung der Benachrichti-
gung über die öffentliche Zustellung eines Bescheides auf 
der Internetseite des Amtes für Migration Hamburg (Amt 
für Migration – hamburg.de). Diese Mitteilung ist die 
Bestimmung des Bekanntgabeortes gemäß § 10 Absatz 2 
VwZG.

Hamburg, den 25. Mai 2023

Die Behörde für Inneres und Sport
Amtl. Anz. S. 974

Satzung des Norddeutschen Rundfunks
in der Fassung vom 18. Juni 2021,  
zuletzt geändert am 12. Mai 2023
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I. 
Allgemeine Vorschriften

Artikel  1
Name und Aufgaben der Anstalt

1.  Die Anstalt führt den Namen „NORDDEUTSCHER 
RUNDFUNK Gemeinnützige Anstalt des öffentlichen 
Rechts“. Sie führt ein gleichlautendes Dienstsiegel.

2.  Aufgaben, Sendegebiet und Verpflichtungen der Anstalt 
ergeben sich aus dem NDR Staatsvertrag.

Artikel  2
Sitz, Funkhäuser und Regionalstudios

1.  Sitz der Anstalt ist Hamburg.
2.  Die Anstalt unterhält Funkhäuser in Hamburg, Hanno-

ver, Kiel und Schwerin (Landesfunkhäuser). Die Regio-
nalstudios sind dem Funkhaus des Landes zugeordnet, 
in dem sie betrieben werden.

II.
Organe der Anstalt

1. Rundfunkrat

Artikel  3
Wahl des Vorstands

1.  Der Rundfunkrat wählt jeweils ein Mitglied für die 
Funktionen Vorsitz und erste, zweite und dritte Stell-
vertretung für die Dauer von 15 Monaten. Die vier Mit-
glieder müssen jeweils verschiedenen Ländern angehö-
ren. Der Vorstand muss gleichermaßen aus Frauen und 
Männern bestehen. Der Vorsitz wechselt nach Ländern 
in der Reihenfolge Schleswig-Holstein – Niedersachsen 
– Hamburg – Mecklenburg-Vorpommern.

2.  Mitglieder des Vorstands können mit einer 2/3-Mehr-
heit aller Mitglieder des Rundfunkrats abberufen wer-
den.

3.  Scheidet ein Mitglied des Vorstands vorzeitig aus, so 
wird ein nachfolgendes Mitglied aus demselben Land 
für den Rest der Amtsperiode gewählt.

Artikel  4
Aufgaben des Vorsitzes

1.  Das den Vorsitz innehabende Mitglied führt die 
Geschäfte des Rundfunkrats, vertritt ihn und leitet die 
Sitzungen.

2.  Sind das den Vorsitz innehabende Mitglied sowie alle 
stellvertretenden Mitglieder des Vorstands verhindert, 
so nimmt das an Lebensjahren älteste Mitglied den Vor-
sitz wahr.

3.  Tatsachen, die eine Mitgliedschaft im Rundfunkrat 
gemäß § 17 Absatz 2 bis 7 des NDR Staatsvertrags aus-
schließen, sind von dem betroffenen Rundfunkratsmit-
glied dem den Vorsitz innehabenden Mitglied mitzutei-
len. Scheidet ein Mitglied des Rundfunkrats vorzeitig 
aus, so hat das den Vorsitz innehabende Mitglied unver-
züglich die gemäß § 18 Absatz 1 des NDR Staatsvertrags 
entsendende Organisation oder Gruppe hiervon zu 
unterrichten und auf die Entsendung eines nachfolgen-
den Mitglieds hinzuwirken.

4.  Das den Vorsitz innehabende Mitglied unterrichtet 9 
Monate vor Ablauf der Amtszeit des Rundfunkrats hier-
von die Präsidenten der Landtage in Mecklenburg-Vor-
pommern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein sowie 
der Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg 
und die entsendungsberechtigten Organisationen gemäß 
§ 18 Absatz 1 des NDR Staatsvertrags, damit eine recht-
zeitige Neubildung des Rundfunkrats gewährleistet ist.

5.  Das den Vorsitz innehabende Mitglied lädt die Mitglie-
der des neuen Rundfunkrats unverzüglich zu einer kon-
stituierenden Sitzung ein und leitet diese bis zur Neu-
wahl des Vorsitzes.

Artikel  5
Sitzungen

1.  Der Rundfunkrat tritt mindestens vierteljährlich ein-
mal, im Übrigen nach Bedarf, zusammen.

2.  Sitzungen sind einzuberufen:
a)  wenn das den Vorsitz innehabende Mitglied es für 

erforderlich hält;
b)  wenn mindestens 14 Mitglieder es unter Angabe des 

Beratungsgegenstands schriftlich beantragen;
c)  auf Antrag eines Landesrundfunkrats.

3.  Die Mitglieder des Verwaltungsrats sowie die Intendan-
tin/der Intendant, die Stellvertretende Intendantin/der 
Stellvertretende Intendant und die Direktorinnen und 
Direktoren können an den Sitzungen beratend teilneh-
men. Auf Verlangen des Rundfunkrats sind sie hierzu 
ebenso verpflichtet wie das den Vorsitz innehabende 
Mitglied des Verwaltungsrats. Die Direktorinnen und 
Direktoren können sich vertreten lassen. Die Intendan-
tin/der Intendant kann zur Beratung weitere Mitarbei-
tende des NDR hinzuziehen.

4.  Der Gesamtpersonalrat kann zu den Sitzungen bis zu 
drei Mitglieder entsenden. Ihnen wird auf Verlangen zu 
Angelegenheiten ihres Aufgabenbereichs das Wort 
erteilt.

5.  Ist die Durchführung einer Sitzung des Rundfunkrats in 
unmittelbarer Anwesenheit seiner Mitglieder und der 
nach Absatz 3 und 4 sonst Teilnahmeberechtigten nicht 
möglich oder durch außergewöhnliche äußere Umstände 
erheblich erschwert, kann das den Vorsitz innehabende 
Mitglied des Rundfunkrats anordnen, dass ohne unmit-
telbare Anwesenheit stattdessen die Teilnehmenden 
durch eine synchrone Übertragung von Bild und Ton 
miteinander verbunden sind (Videokonferenz). Eine 
Bildübertragung kann bei bis zu einem Drittel der teil-
nehmenden Mitglieder des Rundfunkrats unterbleiben, 
soweit diese mit einer ausschließlich durch Tonübertra-
gung gewährleisteten Teilnahme einverstanden sind 
und kein Zweifel an deren Identität besteht. Durch 
geeignete technische Hilfsmittel ist sicherzustellen, dass 
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Teilnahme- und Rederechte uneingeschränkt ausgeübt 
werden können und der Datenschutz gewährleistet 
bleibt. Die Öffentlichkeit einer Sitzung ist zu gewähr-
leisten; die Regelungen über den Ausschluss der Öffent-
lichkeit bleiben unberührt.

6.  Im Anschluss an die Sitzung des Rundfunkrats und sei-
ner Ausschüsse wird die Anwesenheitsliste durch das 
den Vorsitz innehabende Mitglied veröffentlicht.

7.  Der Rundfunkrat kann sich eine Geschäftsordnung 
geben.

Artikel  6

Öffentlichkeit der Sitzungen

1.  Die Sitzungen des Rundfunkrats sind öffentlich. Die 
Öffentlichkeit der Sitzungen kann auch dadurch herge-
stellt werden, dass die Sitzungen zeitgleich in Bild und 
Ton in einen öffentlich zugänglichen Raum des NDR 
oder über allgemein zugängliche Netze übertragen wer-
den.

2.  Das den Vorsitz innehabende Mitglied legt im Einver-
nehmen mit den stellvertretenden Mitgliedern des Vor-
stands fest, welche Tagesordnungspunkte in nicht 
öffentlicher Sitzung behandelt werden. Der Rundfunk-
rat kann mit einfacher Mehrheit in nicht öffentlicher 
Sitzung von dieser Festlegung abweichen. Personalange-
legenheiten, die aus Gründen des Persönlichkeitsschut-
zes vertraulich sind, und Angelegenheiten, in welchen 
die Offenlegung von Betriebs- und Geschäftsgeheimnis-
sen des NDR oder Dritter unvermeidlich ist, sind stets 
unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu behandeln.

3.  Die Sitzungen der Ausschüsse des Rundfunkrats sind 
nicht öffentlich.

4.  Die Unterrichtung der Öffentlichkeit über die Beratun-
gen ist dem den Vorsitz innehabenden Mitglied vorbe-
halten, soweit der Rundfunkrat im Einzelfall nicht etwas 
anderes beschließt.

5.  Das Nähere können die Geschäftsordnungen von Rund-
funkrat und Landesrundfunkrat bestimmen.

Artikel  7

Einladungen

1.  Das den Vorsitz innehabende Mitglied lädt die Mitglie-
der unter Einhaltung einer Frist von zwei Wochen 
schriftlich ein.

2.  Die Frist kann bei besonderen Umständen auf eine 
Woche verkürzt werden.

3.  Die Frist zur Einberufung einer erneuten Sitzung nach 
§ 22 Absatz 2 des NDR Staatsvertrags darf nicht kürzer 
als eine Woche sein.

4.  Die Teilnahmeberechtigten sind mit gleichen Fristen 
schriftlich über den Sitzungstermin und die Tagesord-
nung zu unterrichten.

5.  Die Fristen beginnen am Tage nach Absendung der 
Einladung.

Artikel  8

Tagesordnung

1.  Der Einladung ist eine Tagesordnung beizufügen.

2.  Die Tagesordnung bestimmt das den Vorsitz inneha-
bende Mitglied.

3.  Jedes Mitglied kann die Aufnahme einer Angelegenheit 
in die Tagesordnung schriftlich beantragen. Dem 
Antrag ist stattzugeben, wenn mindestens sechs Mitglie-
der ihn unterstützen.

4.  Anträgen des Verwaltungsrats und Anträgen der Inten-
dantin/des Intendanten auf Aufnahme einer Angelegen-
heit in die Tagesordnung ist stattzugeben.

Artikel  9

Beschlüsse

1.  Beschlüsse dürfen nur über solche Angelegenheiten 
gefasst werden, die mindestens eine Woche vor dem 
Sitzungstag als Punkt der Tagesordnung mitgeteilt wor-
den sind oder deren Behandlung mit einer Mehrheit von 
mindestens 2/3 aller anwesenden Mitglieder beschlossen 
wird.

2.  Wahlen werden auf Antrag eines Mitglieds geheim 
durchgeführt.

3.  Die Mitglieder des Rundfunkrats gelten auch im Rah-
men einer gemäß Artikel 5 Absatz 5 angeordneten 
Videokonferenz als anwesend.

4.  Der Rundfunkrat fasst seine Beschlüsse durch Zustim-
mung mit der einfachen Mehrheit der anwesenden Mit-
glieder, soweit der NDR Staatsvertrag oder die Satzung 
nichts anderes bestimmt. Dasselbe gilt für Wahlen.

5.  Beschlüsse des Rundfunkrats im Rahmen einer gemäß 
Artikel 5 Absatz 5 angeordneten Videokonferenz sind in 
einem elektronischen oder, im Nachgang zu einer 
Videokonferenz, in einem schriftlichen Verfahren zuläs-
sig, wenn in Fällen höherer Gewalt die Beratung und 
Abstimmung des Rundfunkrats über einen Beschlussge-
genstand ausschließlich in einem solchen Rahmen mög-
lich ist, der Gegenstand der Beschlussfassung keinen 
zeitlichen Aufschub zulässt und nicht die Mehrheit der 
gesetzlichen Mitglieder des Rundfunkrats dieser Verfah-
rensweise vorab widersprochen hat. Das Vorliegen des 
Ausnahmefalls nach Satz 1 stellt das den Vorsitz inneha-
bende Mitglied des Rundfunkrats fest und begründet 
dieses. Zur Stimmabgabe sind nur diejenigen Mitglieder 
des Rundfunkrats berechtigt, die nachweisbar an der 
Videokonferenz teilnehmen beziehungsweise teilge-
nommen haben. Durch geeignete technische Hilfsmittel 
ist sicherzustellen, dass diese Stimmrechte uneinge-
schränkt ausgeübt werden können. Geheime Abstim-
mungen dürfen in einer Videokonferenz nicht durchge-
führt werden.

6.  Über die sonstige Art und Weise der Abstimmung wird 
mit einfacher Mehrheit entschieden. Das Nähere 
bestimmt die Geschäftsordnung des Rundfunkrats.

Artikel  10

Sitzungsprotokoll

1.  Über Wahlen und Beschlüsse ist eine Niederschrift zu 
fertigen und den Mitgliedern des Rundfunkrats sowie 
den Teilnahmeberechtigten zuzuleiten.

2.  Die Niederschrift gilt als genehmigt, wenn ihr nicht 
innerhalb von 14 Tagen nach Absendung schriftlich 
widersprochen wird. Über den Widerspruch entscheidet 
der Rundfunkrat in seiner nächsten Sitzung.

Artikel  11

Ausschüsse

1.  Der Rundfunkrat bildet gemäß § 23 des Staatsvertrags 
mindestens einen Programmausschuss. Er kann weitere 
Ausschüsse bilden.

2.  Die Ausschüsse beraten die ihnen vom Rundfunkrat 
zugewiesenen Angelegenheiten und bereiten Beschlüsse 
des Rundfunkrats vor, soweit nicht dem Programmaus-
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schuss durch § 23 des Staatsvertrags weitere Befugnisse 
eingeräumt sind.

3.  Die Mitglieder des Vorstands des Rundfunkrats können 
an den Sitzungen der Ausschüsse beratend teilnehmen.

4.  Den Ausschüssen können nur Mitglieder des Rundfunk-
rats angehören. Die Intendantin/der Intendant, die 
Stellvertretende Intendantin/der Stellvertretende Inten-
dant und die Direktorinnen und Direktoren können an 
den Sitzungen der Ausschüsse beratend teilnehmen. Sie 
können sich vertreten lassen und zur Beratung Mitarbei-
tende des NDR hinzuziehen.

5.  Die Regelungen des Artikel 5 Absatz 5 gelten entspre-
chend.

2. Landesrundfunkräte

Artikel  12
Landesrundfunkrat

1.  Der jeweilige Landesrundfunkrat wählt ein den Vorsitz 
innehabendes Mitglied und eine Stellvertretung nach 
Maßgabe von § 24 Absatz 5 des NDR Staatsvertrags.

2.  Die Landesrundfunkräte können öffentlich tagen. Im 
Übrigen gelten die Regelungen für den Rundfunkrat 
gemäß Artikel 5 bis 10 der Satzung für die Landesrund-
funkräte entsprechend. Im Rahmen von Artikel 5 Ab- 
satz 4 ist der jeweilige örtliche Personalrat teilnahmebe-
rechtigt.

3.  Jeder Landesrundfunkrat kann sich eine Geschäftsord-
nung geben. Die Geschäftsordnungen sollten in den 
wesentlichen Grundzügen übereinstimmen.

3. Verwaltungsrat

Artikel  13
Wahl des Vorsitzes und der Stellvertretung

1.  Der Verwaltungsrat wählt ein den Vorsitz innehabendes 
Mitglied und eine Stellvertretung für die Dauer von 
15 Monaten. Der Vorsitz wechselt nach Ländern in der 
Reihenfolge Niedersachsen – Hamburg – Mecklen-
burg-Vorpommern – Schleswig-Holstein. Für die Wahl 
der Stellvertretung gilt die umgekehrte Reihenfolge.

2.  Das den Vorsitz innehabende Mitglied und die Stellver-
tretung können mit einer Mehrheit von mindestens 8 
Stimmen abberufen werden.

3.  Scheidet das den Vorsitz innehabende Mitglied oder die 
Stellvertretung aus, so wird aus dem gleichen Land für 
den Rest der Amtsperiode ein nachfolgendes Mitglied 
gewählt.

Artikel  14
Aufgaben des Vorsitzes

1.  Das den Vorsitz innehabende Mitglied führt die 
Geschäfte des Verwaltungsrats, vertritt ihn und leitet die 
Sitzungen.

2.  Sind das den Vorsitz innehabende Mitglied sowie die 
Stellvertretung verhindert, so nimmt das an Lebensjah-
ren älteste Mitglied den Vorsitz wahr.

3.  Tatsachen, die eine Mitgliedschaft im Verwaltungsrat 
gemäß § 17 Absatz 2 bis 7 des NDR Staatsvertrags aus-
schließen, sind von dem betroffenen Verwaltungsrats-
mitglied dem den Vorsitz innehabende Mitglied mitzu-
teilen. Scheidet ein Mitglied des Verwaltungsrats vorzei-
tig aus, so hat das den Vorsitz innehabende Mitglied 
hiervon unverzüglich den Vorsitz des Rundfunkrats zu 
unterrichten und auf eine Nachwahl gemäß § 27 Ab- 
satz 3 des NDR Staatsvertrags hinzuwirken.

4.  Bei Neuwahl des Verwaltungsrats lädt das den Vorsitz 
innehabende Mitglied die Mitglieder unverzüglich zu 
einer konstituierenden Sitzung ein und leitet diese bis 
zur Neuwahl des Vorsitzes.

Artikel  15

Sitzungen

1.  Der Verwaltungsrat tritt in der Regel einmal im Monat, 
jedoch mindestens einmal im Vierteljahr zusammen.

2.  Sitzungen sind einzuberufen:

a)  wenn das den Vorsitz innehabende Mitglied es für 
erforderlich hält,

b)  wenn mindestens drei Mitglieder des Verwaltungs-
rats es unter Angabe der Gründe beantragen,

c)  auf Antrag der Intendantin/des Intendanten.

3.  Die Mitglieder des Vorstands des Rundfunkrats, die 
Intendantin/der Intendant, die Stellvertretende Inten-
dantin/der Stellvertretende Intendant und die Direkto-
rinnen und Direktoren können an den Sitzungen bera-
tend teilnehmen. Die Intendantin/der Intendant kann 
mit Zustimmung des Verwaltungsrats zur Beratung Mit-
arbeitende des NDR hinzuziehen.

4.  Der Gesamtpersonalrat kann zu den Sitzungen bis zu 
drei Mitglieder entsenden. Ihnen wird auf Verlangen zu 
Angelegenheiten ihres Aufgabenbereichs das Wort 
erteilt.

5.  Die Sitzungen sind nicht öffentlich.

6.  Der Verwaltungsrat kann sich eine Geschäftsordnung 
geben.

Artikel  16

Einladungen

1.  Das den Vorsitz innehabende Mitglied lädt die Mitglie-
der unter Einhaltung einer Frist von einer Woche 
schriftlich ein.

2.  Mit gleicher Frist sind die sonstigen Teilnahmeberech-
tigten über den Sitzungstermin und die Tagesordnung 
zu unterrichten.

3.  Die Fristen beginnen am Tage nach der Absendung der 
Einladung.

4.  Eine Sitzung gemäß § 28 Absatz 1 Satz 3 des NDR 
Staatsvertrags ist spätestens für den dritten Tag nach 
Eingang eines entsprechenden Antrags bei dem den 
Vorsitz innehabenden Mitglied einzuberufen.

Artikel  17

Tagesordnung

1.  Der Einladung ist eine Tagesordnung beizufügen.

2.  Die Tagesordnung bestimmt das den Vorsitz inneha-
bende Mitglied.

3.  Jedes Mitglied kann die Aufnahme einer Angelegenheit 
in die Tagesordnung verlangen.

4.  Anträgen des Rundfunkrats oder der Intendantin/des 
Intendanten auf Aufnahme einer Angelegenheit in die 
Tagesordnung ist stattzugeben.

5.  Ergänzungen der Tagesordnung nach Beginn der Frist 
des Artikels 16 Absatz 1 bedürfen der Zustimmung 
sämtlicher Mitglieder des Verwaltungsrats.

977



Amtl. Anz. Nr. 52Dienstag, den 4. Juli 2023

Artikel  18
Audio-/Videokonferenz  

und schriftliches Beschlussverfahren

1.  Ist die Durchführung einer Sitzung des Verwaltungsrats 
in unmittelbarer Anwesenheit seiner Mitglieder nicht 
möglich oder durch außergewöhnliche äußere Umstände 
erheblich erschwert, kann der Verwaltungsrat stattdes-
sen im Wege einer Audio-/Videokonferenz ohne unmit-
telbare Anwesenheit zusammentreten. In diesem Fall ist 
eine Beschlussfassung im schriftlichen oder elektroni-
schen Verfahren zulässig. Durch geeignete technische 
Hilfsmittel ist sicherzustellen, dass Teilnahme-, Rede- 
und Stimmrechte uneingeschränkt ausgeübt werden 
können und der Datenschutz gewährleistet bleibt. 
Geheime Abstimmungen dürfen in einer Videokonfe-
renz nicht durchgeführt werden.

2.  Stimmberechtigt sind diejenigen Mitglieder, die an der 
Audio-/Videokonferenz teilnehmen beziehungsweise 
teilgenommen haben.

3.  In Ausnahmefällen kann bei besonderer Eilbedürftig-
keit durch das den Vorsitz innehabende Mitglied eine 
Beschlussfassung des Verwaltungsrats im schriftlichen 
Verfahren veranlasst werden. Der Vorsitz hat die Vor-
aussetzungen für ein schriftliches Beschlussverfahren 
bei der Zuleitung der Beschlussvorlage an die Verwal-
tungsratsmitglieder zu begründen.

4.  Das schriftliche Votum der Verwaltungsratsmitglieder 
über den Beschlussvorschlag ist binnen einer von dem 
den Vorsitz innehabenden Mitglied festzusetzenden 
Frist ihm gegenüber mittels schriftlicher Erklärung, die 
auch per Fax oder digital übermittelt werden kann, 
abzugeben. Die Frist muss mindestens eine Woche 
betragen. Sie beginnt am Tage nach Absendung der 
Beschlussvorlage. Innerhalb der gleichen Frist kann 
jedes Verwaltungsratsmitglied einer schriftlichen 
Beschlussfassung widersprechen. Bei Widerspruch eines 
Verwaltungsratsmitglieds ist eine Beschlussfassung erst 
in der nächsten Sitzung des Verwaltungsrats zulässig.

5.  Das den Vorsitz innehabende Mitglied hat die gemäß 
Artikel 15 Absatz 3 und 4 der Satzung an Sitzungen des 
Verwaltungsrats Teilnahmeberechtigten durch Über-
sendung der Unterlagen nach Absatz 1 über die Einlei-
tung eines schriftlichen Beschlussverfahrens zu unter-
richten.

Artikel  19
Sitzungsprotokoll

1.  Über Wahlen und Beschlüsse des Verwaltungsrats ist 
eine Niederschrift zu fertigen.

2.  Die Niederschrift gilt als genehmigt, wenn ihr nicht 
innerhalb von 14 Tagen nach Absendung schriftlich 
widersprochen wird. Über den Widerspruch entscheidet 
der Verwaltungsrat in seiner nächsten Sitzung.

3.  Die genehmigte Niederschrift ist den Teilnahmeberech-
tigten zuzuleiten.

Artikel  20
Ausschüsse

1.  Der Verwaltungsrat kann ständige Ausschüsse und Aus-
schüsse für besondere Aufgaben bilden.

2.  Die Ausschüsse bereiten die Beschlüsse des Verwal-
tungsrats vor.

3.  Den Ausschüssen können nur Mitglieder des Verwal-
tungsrats angehören. Die Intendantin/der Intendant, die 
Stellvertretende Intendantin/der Stellvertretende Inten-
dant und die Direktorinnen und Direktoren können an 

den Sitzungen der Ausschüsse beratend teilnehmen. Sie 
können sich vertreten lassen und zur Beratung Mitarbei-
tende des NDR hinzuziehen.

4.  Die Regelungen in Artikel 18 gelten entsprechend.

4. Gemeinsame Vorschriften für Rundfunkrat, 
Landesrundfunkrat und Verwaltungsrat

Artikel  21
Transparenz der Gremienarbeit

1.  Die Organisationsstruktur der Gremien (Rundfunkrat, 
Landesrundfunkräte, Verwaltungsrat sowie ihre jeweili-
gen Ausschüsse) ist ebenso wie ihre personelle Zusam-
mensetzung zu veröffentlichen.

2.  Tagesordnungen der Sitzungen des Rundfunkrats, der 
Landesrundfunkräte und des Verwaltungsrats sind spä-
testens eine Woche vor den Sitzungen zu veröffentli-
chen. Im Anschluss an die Gremiensitzungen sind 
Zusammenfassungen der wesentlichen Ergebnisse der 
Sitzungen und ihrer vorbereitenden Ausschüsse zu ver-
öffentlichen. Die Veröffentlichung hat unter Wahrung 
von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen sowie perso-
nenbezogener Daten zu erfolgen. Berechtigte Interessen 
Dritter an Geheimhaltung sind zu wahren. Eine Veröf-
fentlichung in elektronischer Form im Online-Angebot 
des NDR ist ausreichend.

Artikel  22
Schriftform

Das Schriftformerfordernis der Artikel 5 bis 20 dieser Sat-
zung ist erfüllt, wenn die jeweiligen Unterlagen per Brief, 
Fax, Mail oder auf sonst geeignete elektronische Weise 
übersandt oder zugänglich gemacht werden.

Artikel  23
Abberufung von Mitgliedern des Verwaltungsrats

1.  Vor Beschlussfassung im Verwaltungsrat und Rundfunk-
rat über die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds 
ist diesem die Möglichkeit zur mündlichen Äußerung 
vor dem jeweiligen Gremium zu geben.

2.  Der Antrag des Verwaltungsrats gemäß § 27 Absatz 2 
und der Beschluss des Rundfunkrats gemäß § 19 Ab- 
satz 3 Nummer 3 des Staatsvertrags sind zu begründen 
und dem betroffenen Mitglied zur Kenntnis zu geben.

3.  Ein Beschluss des Rundfunkrats über die Abberufung 
eines Verwaltungsratsmitglieds darf nur gefasst werden, 
wenn die Angelegenheit entsprechend Artikel 9 Absatz 1 
Alternative 1 der Satzung auf die Tagesordnung gesetzt 
wurde.

Artikel  24
Aufwandsentschädigung, Sitzungsgeld, 

Auslagenpauschale, Reisekosten

 1.  Die Mitglieder des Verwaltungsrats erhalten eine 
monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe von 
€ 630,00.

 2.  Die Vorsitzenden des Rundfunkrats und des Verwal-
tungsrats erhalten eine Aufwandsentschädigung in 
Höhe von € 1.045,00, die stellvertretenden Vorsitzen-
den eine solche in Höhe von € 840,00 monatlich. Die 
Vorsitzenden der Ausschüsse des Rundfunkrats erhal-
ten eine Aufwandsentschädigung in Höhe von € 630,00 
monatlich.

 3.  Die Mitglieder des Verwaltungsrats erhalten für die 
Teilnahme an Sitzungen des Verwaltungsrats und sei-
ner Ausschüsse sowie an Sitzungen bzw. Tagungen des 
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Rundfunkrats gemäß Artikel 6 Absatz 3 und der Lan-
desrundfunkräte gemäß Artikel 12 Absatz 2 ein zusätz-
liches Sitzungsgeld in Höhe von € 67,00.

 4.  Die Mitglieder des Vorstands des Rundfunkrats erhal-
ten für die Teilnahme an Sitzungen bzw. Tagungen des 
Rundfunkrats und seiner Ausschüsse, des jeweiligen 
Landesrundfunkrats sowie an Sitzungen des Verwal-
tungsrats gemäß Artikel 15 Absatz 3 der Satzung ein 
zusätzliches Sitzungsgeld in Höhe von € 67,00 pro Sit-
zungstag. Gleiches gilt für den Vorstand des Ausschus-
ses für Finanzen, Wirtschaft und Informationstechno-
logie des Rundfunkrats bei Teilnahme an Sitzungen 
des Finanzausschusses des Verwaltungsrats sowie für 
den Vorstand des Finanzausschusses des Verwaltungs-
rats bei Teilnahme an Sitzungen des Ausschusses für 
Finanzen, Wirtschaft und Informationstechnologie des 
Rundfunkrats sowie für die Ausschussvorsitzenden für 
ihre Teilnahme an Sitzungen des Rundfunkrats und 
des jeweiligen Landesrundfunkrats.

 5.  Das eine Sitzung oder Tagung leitende Mitglied des 
Vorstands des Rundfunkrats oder des Verwaltungsrats 
und das eine Sitzung eines Ausschusses leitende Mit-
glied erhält ein Sitzungsgeld in Höhe von € 132,00 pro 
Tag. Das eine Sitzung des Landesrundfunkrats lei-
tende Mitglied erhält ein Sitzungsgeld in Höhe von 
€ 400,00 pro Sitzungstag.

 6.  Mitgliedern des Rundfunkrats, die keine Aufwandsent-
schädigung erhalten, steht für die Teilnahme an Sit-
zungen bzw. Tagungen des Rundfunkrats und seiner 
Ausschüsse sowie des jeweiligen Landesrundfunkrats 
ein Sitzungsgeld in Höhe von € 300,00 pro Sitzungstag 
sowie eine monatliche Auslagenpauschale in Höhe von 
€ 100,00 zu. Satz 1 gilt bei Ausschusssitzungen nur für 
die jeweils stimmberechtigten Mitglieder.

 7.  Die Mitglieder des Rundfunkrats, die in einer Arbeits-
gruppe mitarbeiten, die vom Rundfunkrat oder seinen 
Ausschüssen durch Beschluss für einen befristeten 
Zeitraum mit konkretem Auftrag eingesetzt wurde, 
erhalten ein Sitzungsgeld in Höhe von € 100,00 pro 
Sitzungstag. Die Mitglieder, die die Leitung einer 
Arbeitsgruppe übernehmen, erhalten ein Sitzungsgeld 
in Höhe von € 150,00 pro Sitzungstag; dies gilt nur, 
sofern die Mitglieder nicht bereits eine Aufwandsent-
schädigung erhalten.

 8.  Finden mehrere Sitzungen am gleichen Tag statt, wird 
das Sitzungsgeld insgesamt nur einmal gezahlt.

 9.  Vom Rundfunkrat oder Verwaltungsrat durch 
Beschluss in andere Gremien außerhalb des NDR ent-
sandte Mitglieder erhalten ein Sitzungsgeld in Höhe 
von € 300,00 pro Sitzungstag dieses Gremiums, Mit-
gliedern der Gremien, die eine Aufwandsentschädi-
gung erhalten, steht ein Sitzungsgeld in Höhe von 
€ 132,00 zu. Das Sitzungsgeld entfällt ganz oder teil-
weise, sofern für die Mitglieder dieses Gremiums von 
anderer Seite ein Sitzungsgeld gezahlt wird.

10. Die Aufwandsentschädigung gemäß Absatz 1 und 
Absatz 2 sowie die Sitzungsgelder gemäß Absatz 3 bis 7 
und 9 erhöhen sich zum 1. Januar eines jeden Jahres 
entsprechend der Entwicklung der allgemeinen 
Lebenshaltungsausgaben aller privaten Haushalte 
(Verbraucherpreisindex des Statistischen Bundesam-
tes) im vorvergangenen Kalenderjahr. Die Vorsitzen-
den von Rundfunk- und Verwaltungsrat informieren 
die jeweiligen Gremienmitglieder über die erfolgte 
Anpassung.

11. Die Zahlung von Reisekosten, Tagegeldern und Über-
nachtungsgeldern für die Teilnahme an Sitzungen 

sowie Dienstreisen wird durch eine Reisekostenord-
nung für den Rundfunkrat, die Landesrundfunkräte 
und den Verwaltungsrat geregelt. Sie wird vom Rund-
funkrat auf Vorschlag des Verwaltungsrats erlassen.

Artikel  25

Gremiengeschäftsstelle

1.  Für den Rundfunkrat und den Verwaltungsrat wird eine 
gemeinsame Geschäftsstelle in Hamburg eingerichtet.

2.  Die Mitarbeitenden der Geschäftsstelle werden auf Vor-
schlag der Vorsitzenden von Rundfunkrat und Verwal-
tungsrat von der Intendantin/dem Intendanten einge-
stellt und entlassen. Die Mitarbeitenden der Geschäfts-
stelle vertreten sich gegenseitig.

3.  Die Vorsitzenden von Rundfunkrat und Verwaltungsrat 
üben für ihre jeweiligen Aufgaben gegenüber den Mitar-
beitenden der Geschäftsstelle das fachliche Weisungs-
recht aus. Im Übrigen ist die Intendantin/der Intendant 
die bzw. der Dienstvorgesetzte der Mitarbeitenden der 
Geschäftsstelle.

4.  Die administrativen Aufgaben der Landesrundfunkräte 
werden durch die Sekretariate der jeweiligen Landes-
funkhausdirektoren oder Landesfunkhausdirektorin-
nen wahrgenommen, soweit sie nicht über die gemein-
same Gremiengeschäftsstelle abgewickelt werden.

5. Geschäftsleitung

Artikel  26

Aufgaben der Intendantin/des Intendanten  
und der Stellvertretenden Intendantin/ 

des Stellvertretenden Intendanten

1.  Der Norddeutsche Rundfunk wird nach Maßgabe des 
Staatsvertrags von der Intendantin/dem Intendanten, 
und in Vertretung von der Stellvertretenden Intendan-
tin/dem Stellvertretenden Intendanten geleitet.

2.  Die Stellvertretende Intendantin/der Stellvertretende 
Intendant wird von dem dienstältesten Direktor oder 
der dienstältesten Direktorin vertreten.

Artikel  27

Direktorinnen und Direktoren

1. Direktorinnen und Direktoren im Sinne von § 30 Ab- 
satz 1 des NDR Staatsvertrags sind:

1. die Direktorin/der Direktor des Landesfunkhauses 
Hamburg,

2. die Direktorin/der Direktor des Landesfunkhauses 
Mecklenburg-Vorpommern,

3. die Direktorin/der Direktor des Landesfunkhauses 
Niedersachsen,

4. die Direktorin/der Direktor des Landesfunkhauses 
Schleswig-Holstein,

5. die Programmdirektorin/der Programmdirektor 
Geschäftsbereich I,

6. die Programmdirektorin/der Programmdirektor 
Geschäftsbereich II,

7. die Verwaltungsdirektorin/der Verwaltungsdirektor,

8. die Justitiarin/der Justitiar,

9. die Produktionsdirektorin/der Produktionsdirektor.

2.  Die Geschäftsbereiche der Direktorinnen und Direkto-
ren ergeben sich aus den jeweiligen Dienstbezeichnun-
gen und aus der Organisationsstruktur der jeweiligen 
Direktionen.
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3.  Mehrere Geschäftsbereiche können durch eine Direkto-
rin oder einen Direktor wahrgenommen werden.

4.  Die Rechtsverhältnisse der Direktorinnen und Direkto-
ren sind durch Sonderverträge zu regeln. Bei der ersten 
Anstellung darf ihre Amtszeit die Dauer von fünf Jahren 
nicht überschreiten. Eine Verlängerung ist zulässig.

Artikel  28

Zeichnungsrecht

1.  Zur Vertretung der Anstalt bedarf die Intendantin/der 
Intendant der Mitzeichnung der Stellvertretenden 
Intendantin/des Stellvertretenden Intendanten oder 
einer oder eines der in Artikel 27 Absatz 1 genannten 
Direktorinnen oder Direktoren.

2.  Im Falle der Verhinderung der Intendantin/des Inten-
danten gilt die Regelung des Artikels 26.

3.  In der Regel soll die Direktion zur Mitunterzeichnung 
hinzugezogen werden, in dessen Aufgabenbereich die 
Angelegenheit fällt.

4.  Die Regelungen in Absatz 1 und 2 gelten auch für die 
Erteilung von Vollmachten. Ihr Umfang – unter Ein-
schluss des Rechts zur Erteilung von Untervollmachten 
– muss sich aus der Vollmachtsurkunde ergeben.

5.  Bevollmächtigte können nur in Gemeinschaft mit zur 
Vertretung befugten Mitarbeitenden oder mit bevoll-
mächtigten Mitarbeitenden zeichnen. Für Fälle, in 
denen eine Mitzeichnung unmöglich oder unverhältnis-
mäßig ist, kann nach Maßgabe der Dienstanweisung 
über Zeichnungsberechtigungen eine Einzelvollmacht 
erteilt werden, die auf die dort genannten Fälle zu 
begrenzen ist. Für diese Fälle ist auch die Erteilung 
einer Untervollmacht durch eine entsprechend bevoll-
mächtigte Mitarbeitende möglich.

6.  Die Zweitschriften der Vollmachtsurkunden und Unter-
vollmachtsurkunden werden bei der Justitiarin/dem Jus-
titiar des Norddeutschen Rundfunks hinterlegt. Perso-
nen, die ein berechtigtes Interesse haben, können eine 
Liste der bevollmächtigten Mitarbeitenden abfordern.

7.  Vom Prinzip der Schriftlichkeit (Zeichnung) können 
für Fälle, in denen seine Einhaltung unmöglich oder 
unverhältnismäßig ist, Ausnahmen durch die Dienstan-
weisung über Zeichnungsberechtigungen zugelassen 
werden.

Artikel  29

Projekt- und Finanzkontrolle

1.  Die begleitende Projekt- und Finanzkontrolle gemäß 
§ 30 Absatz 7 des Staatsvertrags wird wie folgt durchge-
führt:

a)  die Projektkontrolle obliegt der für das Projekt 
jeweils zuständigen Direktion,

b)  die Finanzkontrolle erfolgt in der Hauptabteilung 
Finanzen.

2.  Näheres regelt die Finanzordnung.

III.

Wirtschaftsplan und Jahresabschluss

Artikel  30

Geschäftsjahr (Wirtschaftsjahr)

Das Wirtschaftsjahr des Norddeutschen Rundfunks ist das 
Kalenderjahr.

Artikel  31
Feststellung und Genehmigung des Wirtschaftsplans

1.  Die Intendantin/der Intendant hat bis zum 15. Oktober 
eines jeden Jahres den Entwurf des Wirtschaftsplans den 
Landesrundfunkräten und dem Verwaltungsrat vorzule-
gen.

2.  Die Landesrundfunkräte können bis zum 15. November 
des Jahres Stellungnahmen gemäß §  24 Absatz 2 Nr. 1 
des NDR Staatsvertrags der Intendantin/dem Intendan-
ten und dem Verwaltungsrat zuleiten. Diese Stellung-
nahmen sind vom Verwaltungsrat und von der Inten-
dantin/dem Intendanten bei der Beratung des Wirt-
schaftsplans zu berücksichtigen.

3.  Der Verwaltungsrat hat bis zum 1. Dezember des Jahres 
den von ihm festgestellten Wirtschaftsplan mit den Stel-
lungnahmen der Landesrundfunkräte dem Rundfunkrat 
vorzulegen.

4.  Hat der Rundfunkrat Änderungswünsche, so kann er 
mit 2/3-Mehrheit den Wirtschaftsplan zur erneuten 
Feststellung an den Verwaltungsrat zurückverweisen.

5.  Der Verwaltungsrat hat den Wirtschaftsplan innerhalb 
von drei Wochen erneut festzustellen und dem Rund-
funkrat wieder vorzulegen.

6.  Findet auch dieser Wirtschaftsplan im Rundfunkrat 
nicht die gemäß §§ 19 Absatz 3 Nummer 4, 22 Absatz 3 
Satz 3 des Staatsvertrags erforderliche Mehrheit, so gilt 
der Wirtschaftsplan mit den Auflagen des Rundfunkrats 
gemäß Absatz 4 als festgestellt und genehmigt.

Artikel  32
Veröffentlichung des Jahresabschlusses  

und des Geschäftsberichts

Nach Genehmigung des Jahresabschlusses durch den Rund-
funkrat ist innerhalb von 3 Monaten eine Gesamtübersicht 
über den Jahresabschluss und eine Zusammenfassung der 
wesentlichen Teile des Geschäftsberichts im Internetange-
bot des NDR zu veröffentlichen.

IV.
Satzungsänderung

Artikel  33
1. Die Satzung kann durch Beschluss des Rundfunkrats 

mit 2/3-Mehrheit geändert werden.
2.  Will der Rundfunkrat die Satzung ändern, hat er vorher 

den Verwaltungsrat zu hören.
3.  Der Verwaltungsrat kann Änderungen der Satzung vor-

schlagen.
Artikel  34

Gebührensatzung

Der NDR ist nach § 47 NDR Staatsvertrag verpflichtet, 
Informationszugang zu gewähren. Für die Bereitstellung 
von Informationen werden Kosten erhoben. Hierüber ist 
eine Satzung nach § 19 Absatz 3 Ziff. 1 NDR Staatsvertrag 
zu erlassen. Die Regelungen in Artikel 33 gelten hierfür 
entsprechend.

V.
Übergangsbestimmung und Inkrafttreten der Satzung

Artikel  35
Übergangsbestimmung

1.  Nach § 51 NDR Staatsvertrag bleiben die Rechte und 
Pflichten der Mitglieder des Rundfunkrats, des Verwal-
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tungsrats und ihrer jeweiligen Ausschüsse bis zum 
Ablauf der jeweils laufenden Amtsperiode unberührt. 
Daher gelten bis zum Ablauf der jeweils laufenden 
Amtsperiode in Abweichung von Artikel 24 der Satzung 
für die Aufwandsentschädigung und das Sitzungsentgelt 
folgende Regelungen:

2.  Die Mitglieder des Rundfunkrats und des Verwaltungs-
rats erhalten eine monatliche Aufwandsentschädigung 
von € 630,49. Die Vorsitzenden des Rundfunkrats und 
des Verwaltungsrats erhalten eine Aufwandsentschädi-
gung von € 1.047,72, die stellvertretenden Vorsitzenden 
eine solche von € 839,76 monatlich.

3.  Die Mitglieder des Rundfunkrats erhalten für die Teil-
nahme an Sitzungen des Rundfunkrats und seiner Aus-
schüsse, des jeweiligen Landesrundfunkrats sowie an 
Sitzungen des Verwaltungsrats gemäß Artikel 15 Ab- 
satz 3 der Satzung ein zusätzliches Sitzungsgeld in Höhe 
von € 67,12 pro Sitzungstag. Satz 1 gilt bei Ausschusssit-
zungen nur für die jeweils stimmberechtigten Mitglie-
der. Das den Vorsitz innehabende Mitglied des Rund-
funkrats und seiner Ausschüsse erhält für die Sitzungs-
leitung ein Sitzungsgeld in Höhe von € 131,65 pro Tag.

4.  Absatz 3 gilt entsprechend für die Teilnahme von Mit-
gliedern des Verwaltungsrats an Sitzungen des Verwal-
tungsrats, seiner Ausschüsse, des Rundfunkrats und der 
Landesrundfunkräte.

5.  Absatz 3 Satz 1 gilt ebenso entsprechend für den Vor-
stand des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und 
Informationstechnologien des Rundfunkrats, wenn er 
an Sitzungen des Finanzausschusses des Verwaltungs-
rats teilnimmt, und für den Vorstand des Finanzaus-
schusses des Verwaltungsrats, wenn er an Sitzungen des 
Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und Informati-
onstechnologien des Rundfunkrats teilnimmt.

6.  Nimmt ein Mitglied des Rundfunkrats, eines Landes-
rundfunkrats oder des Verwaltungsrats am gleichen 
Tage an mehreren Sitzungen teil, wird Sitzungsgeld 
insgesamt nur einmal gezahlt.

7.  Vom Rundfunkrat oder Verwaltungsrat durch Beschluss 
in andere Gremien außerhalb des NDR entsandte Mit-
glieder erhalten für Sitzungen, an denen sie teilnehmen, 
ein Sitzungsgeld von € 131,65 pro Sitzungstag dieses 
Gremiums. Das Sitzungsgeld entfällt ganz oder teil-
weise, sofern für die Mitglieder dieses Gremiums von 
anderer Seite ein Sitzungsgeld gezahlt wird.

8.  Die Aufwandsentschädigung gemäß Absatz 1 sowie die 
Sitzungsgelder gemäß Absatz 2 bis 4 und 6 erhöhen sich 
zum 1. Januar eines jeden Jahres entsprechend der Ent-
wicklung der allgemeinen Lebenshaltungsausgaben 
aller privaten Haushalte (Verbraucherpreisindex des 
Statistischen Bundesamtes) im vorvergangenen Kalen-
derjahr. Die Vorsitzenden von Rundfunk- und Verwal-
tungsrat informieren die jeweiligen Gremienmitglieder 
über die erfolgte Anpassung.

9.  Die Zahlung von Reisekosten, Tagegeldern und Über-
nachtungsgeldern für die Teilnahme an Sitzungen sowie 
Dienstreisen wird durch eine Reisekostenordnung für 
den Rundfunkrat, die Landesrundfunkräte und den 
Verwaltungsrat geregelt. Sie wird vom Rundfunkrat auf 
Vorschlag des Verwaltungsrats erlassen.

Artikel  36
1.  Diese Satzung tritt am 1. September 2021 in Kraft.
2.  Sie wird in den amtlichen Mitteilungsblättern der Län-

der Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersach-
sen und Schleswig-Holstein bekannt gegeben.

3.  Die Satzung des Norddeutschen Rundfunks vom 
26. Januar 2007 tritt zu dem in Absatz 1 genannten Zeit-
punkt außer Kraft.

Hamburg, den 12. Mai 2023

Norddeutscher Rundfunk
Amtl. Anz. S. 974

Vertretung der Studierendenschaft  
der Hochschule für Angewandte 

Wissenschaften Hamburg
Folgende Personen sind gemäß § 21 der Satzung der 

Studierendenschaft der Hochschule für Angewandte Wis-
senschaften Hamburg vom 4. Mai 2011 (Amtl. Anz. 2012 
S. 1877) zur Vertretung der Studierendenschaft berechtigt:

Allgemeiner Studierendenausschuss:

Isabelle Masuch

Paula Kahl

Sina Dittrich

Ryan Rodriguez

Iris Tsantilas

Tomke Köhler

Ben Romberg

Caren Fien

1. Vorsitzende: 
Isabelle Masuch

2. Vorsitzende: 
Paula Kahl

1. Finanzreferentin: 
Sina Dittrich

2. Finanzreferentin: 
Caren Fien

Hamburg, den 22. Juni 2023

AStA der Hochschule für Angewandte Wissenschaften 
Hamburg

Amtl. Anz. S. 981
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Auftragsbekanntmachung

Richtlinie 2014/24/EU

ABSCHNITT I: ÖFFENTLICHER AUFTRAGGEBER

I.1)  Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung:  
Bundesbauabteilung Hamburg, in Vertretung 
für die Bundesrepublik Deutschland  

Postanschrift: 
Nagelsweg 47, 20097 Hamburg 
NUTS-Code: DE600 
Land: DE 
Telefax: +49 (40)427921200 
E-Mail: vergabestelle@bba.hamburg.de

Internet-Adresse(n): 
Hauptadresse (URL):  
http://www.hamburg.de/ 
behoerdenfinder/hamburg/11255485

I.3)  Kommunikation

Die Auftragsunterlagen stehen für einen unein-
geschränkten und vollständigen direkten Zugang 
gebührenfrei zur Verfügung unter

https://bi-medien.de/ausschreibungsdienste/aus-
schreibungen/D451046598

Weitere Auskünfte erteilt folgende Kontaktstelle:

Offizielle Bezeichnung: 
Bundesbauabteilung Hamburg,  
Kommunikation nur über bi-medien

Postanschrift: 
Nagelsweg 47, 20097 Hamburg 
NUTS-Code: DE600 
Land: DE

Kontaktstelle(n): 
Bundesbauabteilung Hamburg 
eMail: vergabestelle@bba.hamburg.de

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse (URL):  
https://www.bi-medien.de

Angebote sind elektronisch einzureichen.  
http://www.bi-medien.de 
Schriftliche Angebote sind nicht zulässig.

I.4)  Art des öffentlichen Auftraggebers

Agentur/Amt auf zentral- oder bundesstaatlicher 
Ebene

I.5)  Haupttätigkeit(en)

Allgemeine öffentliche Verwaltung

ABSCHNITT II: GEGENSTAND

II.1)  Umfang der Beschaffung

II.1.1)  Bezeichnung des Auftrags

Reichspräsident-Ebert-Kaserne,  
Grundinstandsetzung Gebäude 3,  
Elektroinstallation (23 E 0207)

Referenznummer der Bekanntmachung: 
23 E 0207

II.1.2)  CPV-Code

45311000-0

II.1.3)  Art des Auftrags

Bauauftrag

II.1.4)  Kurze Beschreibung

Elektroinstallation (23 E 0207)

II.1.6)  Angaben zu den Lose

Aufteilung des Auftrags in Lose: Nein

II.2)  Beschreibung

II.2.2)  Weitere(r) CPV-Code(s)

45314000-1

45316000-5

45312000-7

45315700-5

II.2.3)  Erfüllungsort

Nuts-Code: DE600

Hauptort Ausführung: 22589 Hamburg

Reichspräsident-Ebert-Kaserne Hamburg 
Osdorfer Landstraße 365, 22589 Hamburg

II.2.4)  Beschreibung der Beschaffung

Das Gebäude 3 mit seinen 98 Unterkünften 
erstreckt sich über Erdgeschoss, Obergeschoss 
und Dachgeschoss, sowie Untergeschoss. Die 
Unterkünfte werden mit jeweils mit einer Unter-
verteilung ausgestattet. In den Unterkünften gibt 
es jeweils Steckdosen, Netzwerkdosen, Anten-
nenanschlussdosen und Beleuchtung. Das Bade-
zimmer ist mit Beleuchtung und Steckdosen aus-
gestattet. In den Teeküchen bzw. Lerngruppen-
räumen wird ebenfalls eine Unterverteilung ins-
talliert, für die entsprechenden Stromkreise. 
Zusätzlich wird die Beleuchtung, Datendosen 
und Antennendosen installiert. Zirka NYM 3x1,5 
6,7 km, 3x2,5 6 km, 5x10 2km, Schutzkontakt-
steckdose 1390 Stück, 880 Leuchten, Sicherheits-
beleuchtung 36 Stück, Blitzschutz und Erdungs-
anlage, Koaxialleitung 4,2km, LWL 600m, Cat7 
AWG22 16,6 km, Baustromverteiler 14 Stück, 
Steuerleitung 13 km.

Wartungsvertrag.

II.2.5) Zuschlagskriterien: 

1. Kostenkriterium:

Kriterium: Preis, Gewichtung: 100 %

II.2.7)  Laufzeit des Vertrags

Laufzeit (Monate): 16

Dieser Auftrag kann verlängert werden:Nein

II.2.10)  Angaben über Varianten/Alternativangebote

Varianten/Alternativangebote sind zulässig: Nein

II.2.11)  Angaben zu Optionen

Optionen: Nein

ANZEIGENTEIL
Behördliche Mitteilungen
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II.2.13)  Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vor-
haben und/oder Programm, das aus Mitteln der 
EU finanziert wird: Nein

ABSCHNITT III: RECHTLICHE,  
WIRTSCHAFTLICHE, FINANZIELLE  
UND TECHNISCHE ANGABEN

III.1)  Teilnahmebedingungen

III.1.1)  Befähigung zur Berufsausübung einschließlich 
Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem 
Berufs- oder Handelsregister

Auflistung und kurze Beschreibung der Bedin-
gungen:

Als Eigenerklärung vorzulegen

–  Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufs-
genossenschaft

–  Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben 
und Beiträgen zur Sozialversicherung

–  Angabe, dass nachweislich keine schwere Ver-
fehlung begangen wurde, die die Zuverlässig-
keit als Bewerber in Frage stellt

–  Angaben, ob ein Insolvenzverfahren oder ein 
vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren 
eröffnet/die Eröffnung beantragt/mangels 
Masse abgelehnt/ein Insolvenzplan rechtskräf-
tig bestätigt wurde oder ob sich das Unterneh-
men in Liquidation befindet

–  Eintragung im Berufs- oder Handelsregister 
des Sitzes oder Wohnsitzes des Unternehmens

III.1.2) Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähig-
keit

 Auflistung und kurze Beschreibung der Eig-
nungskriterien:

 Als Eigenerklärung vorzulegen

– Umsatz in den letzten 3 abgeschlossenen 
Geschäftsjahren, Bauleistungen und andere 
Leistungen betreffend, die mit der zu verge-
benden Leistung vergleichbar sind unter Ein-
schluss des Anteils bei gemeinsam mit ande-
ren Unternehmen ausgeführten Leistungen.

III.1.3)  Technische und berufliche Leistungsfähigkeit

Auflistung und kurze Beschreibung der Eig-
nungskriterien:

Als Eigenerklärung vorzulegen

–  Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen 
Geschäftsjahren jahresdurchschnittlich be-
schäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach 
Lohngruppen mit gesondert ausgewiesenem 
technischen Leitungspersonal

–  Ausführung von Leistungen, die mit der zu 
vergebenden Leistung vergleichbar sind

ABSCHNITT IV: VERFAHREN

IV.1)  Beschreibung

IV.1.1)  Verfahrensart

Offenes Verfahren

IV.1.3)  Angaben zur Rahmenvereinbarung

Keine Rahmenvereinbarung

IV.1.8)  Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)

Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkom-
men (GPA): Nein

IV.2)  Verwaltungsangaben

IV.2.2)  Schlusstermin für den Eingang der Angebote

24. Juli 2023, 9.00 Uhr

IV.2.4)  Sprache(n), in der (denen) Angebote eingereicht 
werden können

DE

IV.2.6)  Bindefrist des Angebots

Das Angebot muss gültig bleiben  
bis 18. September 2023.

IV.2.7)  Bedingungen für die Öffnung der Angebote

24. Juli 2023, 9.00 Uhr

Ort: Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen 
Nagelsweg 47, 20097 Hamburg

Angaben über befugte Personen und das Öff-
nungsverfahren:

Es sind keine Bieter oder bevollmächtigte Perso-
nen zum Öffnungsverfahren zugelassen.

ABSCHNITT VI: WEITERE ANGABEN

VI.1)  Angaben zur Wiederkehr des Auftrags

Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: Nein

VI.2)  Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen

Aufträge werden elektronisch erteilt

Die elektronische Rechnungsstellung  
wird akzeptiert

Die Zahlung erfolgt elektronisch

VI.3)  Zusätzliche Angaben

Vergabeunterlagen in elektronischer Form:

Informationen zum Abruf der Vergabeunterla-
gen: siehe I.3).

Kommunikation:

Anfragen zum Verfahren können elektronisch 
über die B_I eVergabe (www.bi-medien.de) oder 
an die unter I.3) genannte Adresse gestellt wer-
den.

Angebotsabgabe:

Angebote können abgegeben werden:

– elektronisch mit Signatur,

– elektronisch in Textform.

Schriftliche Angebote sind nicht zugelassen!

Bei elektronischer Angebotsübermittlung in 
Textform ist der Bieter und die zur Vertretung 
des Bieters berechtigte natürliche Person zu 
benennen, bei elektronischer Angebotsübermitt-
lung ist das Angebot mit der geforderten Signatur 
zu versehen und zusammen mit den Anlagen bis 
zum Ablauf der Angebotsfrist als registrierter 
Nutzer auf https://bi-medien.de einzureichen.

Zugang zur elektronischen Kommunikation und 
zur elektronischen Angebotsabgabe als registrier-
ter Nutzer auf https://bi-medien.de über den 
Menüpunkt – Meine Vergaben – unter der ID des 
Verfahrens D451046598 im Bereich – Mitteilun-
gen – bzw. – Angebote –.
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Informationen zu den Registrierungsmöglichkei-
ten sind zu finden unter:
https://bi-medien.de/ausschreibungsdienste/bie-
terassistent.

VI.4)  Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren

VI.4.1)  Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprü-
fungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: 
Bundeskartellamt 
Villemombler Straße 76,  
53123 Bonn, DE 
Telefon: +49 (228)94990 
Fax: +49 (228)9499163

VI.5)  Tag der Absendung dieser Bekanntmachung
22. Juni 2023

Hamburg, den 22. Juni 2023

Die Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen 
– Bundesbauabteilung – 962

Öffentliche Ausschreibung
a)  Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle):

Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen 
– Bundesbauabteilung – 
Nagelsweg 47, 20097 Hamburg 
Telefon: 0 49 (0) 40 / 4 28 42 - 200  
Telefax:  0 49 (0) 40 / 4 27 92 - 12 00 
E-Mail: vergabestelle@bba.hamburg.de 
Internet: https://www.hamburg.de/ 
behoerdenfinder/hamburg/11255485

b)  Vergabeverfahren:
Öffentliche Ausschreibung, VOB/A
Vergabenummer: 23 A 0205

c)  Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und 
zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen:
Zugelassene Angebotsabgabe:
Elektronisch, in Textform, mit fortgeschrittener/m 
Signatur/Siegel, mit qualifizierter/m Signatur/Siegel.

d)  Art des Auftrags:
Ausführung von Bauleistungen

e)  Ort der Ausführung:
Bundeswehrkrankenhaus Hamburg, Lesserstraße 180, 
22049 Hamburg

f)  Art und Umfang der Leistung:
– Herstellen und Liefern von 16 IPE-Stahlträgern 

(feuerverzinkt), 6 Stk. h=ca. 2,70 m, 10 Stk. 
h=ca. 1,51 m

– Herstellen und Liefern einer Streckmetallfassade 
als Sichtschutz inkl. Unterkonstruktion aus feuer-
verzinkten Stahlrechteckprofilen, ca. 75 m²

g)  Entfällt
h)  Aufteilung in Lose: nein
i)  Ausführungsfristen:

Beginn der Ausführung:  
14 Tage nach Auftragserteilung  
(Werk- u. Montageplanung)
Fertigstellung oder Dauer der Leistungen:  
spätestens 08. KW 2024

j)  Nebenangebote sind zugelassen.
k)  Mehrere Hauptangebote sind zugelassen.

l)  Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen:
Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung 
gestellt unter: https://bi-medien.de/ausschreibungs-
dienste/ausschreibungen/D451056657

 Nachforderung: Fehlende Unterlagen, deren Vorlage 
mit Angebotsabgabe gefordert war, werden nachgefor-
dert.

o) Ablauf der Angebotsfrist am 18. Juli 2023 um 
9.00 Uhr, Ablauf der Bindefrist am 15. August 2023.

p)  Adresse für elektronische Angebote:
https://www.bi-medien.de/
Anschrift für schriftliche Angebote: keine schriftlichen 
Angebote zugelassen.

q)  Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen: 
deutsch

r)  Zuschlagskriterien:
Nachfolgende Zuschlagskriterien, ggfs. einschließlich 
Gewichtung: Preis 100 %

s)  Eröffnungstermin:
 18. Juli 2023 um 9.00 Uhr

Ort: Vergabestelle, siehe a)
Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen:
Es sind keine Bieter und ihre Bevollmächtigten zum 
elektronischen Öffnungsverfahren zugelassen.

t)  Geforderte Sicherheiten: siehe Vergabeunterlagen.
u)  Entfällt
v)  Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften:

Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem 
Vertreter.

w)  Beurteilung der Eignung:
Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis 
der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins 
für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. 
(Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nach-
unternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuwei-
sen, dass diese präqualifiziert sind oder die Vorausset-
zung für die Präqualifikation erfüllen.
Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläu-
figen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das 
ausgefüllte Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“ 
vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind 
auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch 
für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen 
präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter 
der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifika-
tion von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsver-
zeichnis) geführt werden.
Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die 
Eigen erklärungen (auch die der Nachunternehmen) 
auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der 
„Eigenerklärung zur Eignung“ genannten Bescheini-
gungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheini-
gungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, 
ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.
Das Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“ ist 
erhältlich und wird mit den Vergabeunterlagen über-
mittelt.
Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner 
Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Absatz 3 
VOB/A zu machen: keine

x)  Nachprüfung behaupteter Verstöße:
Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A)
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Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen,  
Nagelsweg 47, 20097 Hamburg,  
Telefon: 0 49 (0) 40 / 4 28 42 - 295
Sonstige Angaben: Auskünfte zum Verfahren und zum 
technischen Inhalt ausschließlich über die Vergabe-
plattform bi-medien.

Hamburg, den 23. Juni 2023

Die Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen 
– Bundesbauabteilung – 963

Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb
Verfahren: 

BFB 2023000457 – Motivations- und Informations-
kampagne der Hamburgischen Bürgerschaft 2024/5 

Auftraggeber:  
Finanzbehörde Hamburg 

1) Bezeichnung und Anschrift der zur Angebotsabgabe 
auffordernden Stelle, der den Zuschlag erteilenden 
Stelle sowie der Stelle, bei der die Angebote oder Teil-
nahmeanträge einzureichen sind:
Finanzbehörde Hamburg
Gänsemarkt 36
20354 Hamburg
Deutschland
+49 40428231386
+49 40427310686
ausschreibungen@fb.hamburg.de

2) Verfahrensart (§§ 8 ff. UVgO)
Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb 
(EU) [VgV]  

3) Form, in der Teilnahmeanträge oder Angebote einzu-
reichen sind (§ 38 UVgO):
Die Einreichung der Angebote/Teilnahmeanträge darf 
nur elektronisch erfolgen
Die Angebote sind in deutscher Sprache abzufassen.

4) Entfällt
5) Art der Leistung, Umfang der Leistung, sowie Ort der 

Leistungserbringung:
Motivations- und Informationskampagne 
der Hamburgischen Bürgerschaft 2024/5
Im Frühjahr 2024 sind die Hamburger:innen aufgeru-
fen, die Bezirksversammlungen und am selben Wahl-
tag Abgeordnete für das Europäische Parlament zu 
wählen, im Frühjahr 2025 die Hamburgische Bürger-
schaft.
In der Vergangenheit wurden regelmäßig überparteili-
che Motivations- und Informationskampagnen durch-
geführt, um die Wahlberechtigten im Sinne eines mög-
lichst breiten Spektrums an Hamburger:innen inklu-
sive möglichst auch der politikfernen Zielgruppen zu 
motivieren, vom Wahlrecht flächendeckend in einem 
möglichst hohen Prozentsatz Gebrauch zu machen – 
insbesondere in Stadtteilen mit bisher niedrigerer 
Wahlbeteiligung – und die Akzeptanz der parlamenta-
rischen Demokratie zu fördern. Diese Ziele bleiben 
auch für die zukünftigen Wahlen aktuell.
Die Hamburgische Bürgerschaft möchte eine interfrak-
tionell getragene Wahlmotivationskampagne für alle 
drei anstehenden Wahlen durchführen.
Ziel ist, wie zuvor, möglichst viele Hamburger:innen 
zu motivieren, von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu 
machen, potenzielle Nichtwähler:innen der unter-
schiedlichen Altersgruppen zum Urnengang zu moti-

vieren und durch Informationsvermittlung die Kennt-
nis und Akzeptanz der zu wählenden Institutionen zu 
erhöhen.
Gegenüber bisherigen Kampagnen muss die ausge-
schriebene den geänderten Rahmenbedingungen Rech-
nung tragen, etwa dem unterschiedlichen Wahlrecht 
sowie der sich entwickelnden und veränderten Kom-
munikations- und Medienlandschaft. Dabei soll die 
Kampagne das Werben der Parteien um einen überpar-
teilichen und verbindenden Aspekt ergänzen.
Um die notwendige Reichweite zu erzielen, sollen 
erneut nach einem transparenten Verfahren auch Ham-
burger Unternehmen, Organisationen und Institutio-
nen angesprochen werden. Dies soll durch Bereitstel-
lung von Medienflächen, die Nutzung der Kampagne 
im Rahmen der eigenen Marketingmaßnahmen oder 
durch Ansprachen an die jeweiligen Mitarbeiter:innen, 
Kund:innen etc. erfolgen.
Ort der Leistungserbringung:
20095 Hamburg

6) Anzahl, Größe und Art der Lose bei Losaufteilung  
(§ 22 UVgO): 

 Losweise Ausschreibung: Nein  
7) Zulassung von Nebenangeboten (§ 25 UVgO):

Nebenangebote sind nicht zugelassen
8) Ausführungsfrist(en):

Vom 1. Februar 2024 bis 15. April 2025
Ausgeschrieben wird ein Vertrag von der Zuschlagser-
teilung und Ablauf der Frist nach HmbTG bis 15. April 
2025 für die kommunikative Betreuung der Motiva-
tions- und Informationskampagne in diesem Zeitraum 
in Hamburg. 

9) Vergabeunterlagen (§§ 29, 21 UVgO): 
Die Vergabeunterlagen sind über die Veröffentli-
chungsplattform der Freien und Hansestadt Hamburg

https://fbhh-evergabe.web.hamburg.de/ 
evergabe.bieter/api/external/deeplink/subproject/

e4d391b8-9558-43fd-8f03-00da69c8e3a8
elektronisch abrufbar.

10) Ende der Teilnahme- oder Angebotsfrist und Ende der 
Bindefrist:
Teilnahme- oder Angebotsfrist:  
24. Juli 2023, 10.00 Uhr

11) Entfällt 
12) siehe Vergabeunterlagen  
13) Unterlagen zur Beurteilung der Eignung und des 

Nichtvorliegens von Ausschlussgründen:
Es wird auf die EU Bekanntmachung zum Verfahren 
verwiesen sowie auf die Vergabeunterlagen

14) Zuschlagskriterien, sofern nicht in den Vergabeunter-
lagen genannt (§ 43 UVgO):
Wirtschaftlichstes Angebot:  
Freie Verhältniswahl Preis/Leistung
Preis-/Leistungsverhältnis (%): 20 / 80  

Hamburg, den 22. Juni 2023

Die Finanzbehörde 964

Öffentliche Ausschreibung
Auftraggeber: SBH | Schulbau Hamburg
Vergabenummer: SBH VOB ÖA 249-23 SW
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Verfahrensart: Öffentliche Ausschreibung

Bezeichnung des Öffentlichen Auftrags: 
Sanierung Schulgebäude 1,4,7, Appelhoff 2,  
22309 Hamburg

Bauauftrag: Bodenbelag

Geschätzter Auftragswert ohne MwSt: 92.000,– Euro

Ausführungsfrist voraussichtlich: 
Beginn: ca. August 2023; 
Fertigstellung: ca. Juni 2024

Schlusstermin für die Einreichung der Angebote: 
12. Juli 2023 um 10.00 Uhr

Hinweis: Es ist ausschließlich die elektronische 
Angebotsabgabe zugelassen.

Kontaktstelle: 
SBH | Schulbau Hamburg 
Einkauf/Vergabe 
vergabestellesbh@sbh.hamburg.de

Antworten finden Sie auf der Zentralen Veröffentlichungs-
plattform unter: https://hamburg.de/bauleistungen/.

Hinter dem Wort „Link“ sind im Bieterportal die Verga-
beunterlagen für die hier ausgeschriebene Leistung zum 
Download kostenfrei hinterlegt.

Dort gelangen Sie auch in die elektronische Vergabe. Nach 
Anmeldung im Bieterportal können Sie Ihr Angebot rein 
elektronisch abgeben.

Sofern Sie sich nicht im Bieterportal anmelden, erhalten Sie 
die „Fragen & Antworten“ im laufenden Verfahren nicht 
direkt per E-Mail und können Ihr Angebot nicht unter-
stützt durch den Bieterassistenten elektronisch einreichen.

Es erfolgt kein Versand der Vergabeunterlagen per Post 
oder E-Mail.

Die Bekanntmachung sowie die „Fragen & Antworten“ 
während des Verfahrens finden Sie zudem auf der Home-
page des Landesbetriebes SBH | Schulbau Hamburg unter: 
https://schulbau.hamburg/ausschreibungen/.

Das Eröffnungsprotokoll steht allen am Verfahren beteilig-
ten Bietern nach Öffnung der Angebote über den Bieteras-
sistenten zum eigenen Download zur Verfügung. Sie finden 
die Datei im Register „Meine Angebote“ in der Spalte 
„Dokumente“.

Hamburg, den 23. Juni 2023

Die Finanzbehörde 965

Öffentliche Ausschreibung

Auftraggeber: SBH | Schulbau Hamburg

Vergabenummer: SBH VOB ÖA 251-23 SW

Verfahrensart: Öffentliche Ausschreibung

Bezeichnung des Öffentlichen Auftrags: 
Zu-/ Ersatzbau zur Errreichung der 4zügigkeit,  
Bekassinenau 32, 22147 Hamburg

Bauauftrag: Metallbau Innentüren

Geschätzter Auftragswert ohne MwSt: 61.000,– Euro

Ausführungsfrist voraussichtlich: 
Beginn Werk- und Montageplanung ca. August 2023,  
Produktion und Montagebeginn ab September 2023; 
Fertigstellung ca. Oktober 2023

Schlusstermin für die Einreichung der Angebote: 
12. Juli 2023 um 10.00 Uhr

Hinweis: Es ist ausschließlich die elektronische 
Angebotsabgabe zugelassen.

Kontaktstelle: 
SBH | Schulbau Hamburg 
Einkauf/Vergabe 
vergabestellesbh@sbh.hamburg.de

Antworten finden Sie auf der Zentralen Veröffentlichungs-
plattform unter: https://hamburg.de/bauleistungen/.

Hinter dem Wort „Link“ sind im Bieterportal die Verga-
beunterlagen für die hier ausgeschriebene Leistung zum 
Download kostenfrei hinterlegt.

Dort gelangen Sie auch in die elektronische Vergabe. Nach 
Anmeldung im Bieterportal können Sie Ihr Angebot rein 
elektronisch abgeben.

Sofern Sie sich nicht im Bieterportal anmelden, erhalten Sie 
die „Fragen & Antworten“ im laufenden Verfahren nicht 
direkt per E-Mail und können Ihr Angebot nicht unter-
stützt durch den Bieterassistenten elektronisch einreichen.

Es erfolgt kein Versand der Vergabeunterlagen per Post 
oder E-Mail.

Die Bekanntmachung sowie die „Fragen & Antworten“ 
während des Verfahrens finden Sie zudem auf der Home-
page des Landesbetriebes SBH | Schulbau Hamburg unter: 
https://schulbau.hamburg/ausschreibungen/.

Das Eröffnungsprotokoll steht allen am Verfahren beteilig-
ten Bietern nach Öffnung der Angebote über den Bieteras-
sistenten zum eigenen Download zur Verfügung. Sie finden 
die Datei im Register „Meine Angebote“ in der Spalte 
„Dokumente“.

Hamburg, den 23. Juni 2023

Die Finanzbehörde 966

Öffentliche Ausschreibung

Auftraggeber: SBH | Schulbau Hamburg

Vergabenummer: SBH VOB ÖA 250-23 JS

Verfahrensart: Öffentliche Ausschreibung

Bezeichnung des Öffentlichen Auftrags: 
Zu-/Ersatzbau zur Errreichung der 4zügigkeit, 
Bekassinenau 32, 22147 Hamburg

Bauauftrag: Metallbau Außentüren

Geschätzter Auftragswert ohne MwSt: 43.000,– Euro

Ausführungsfrist voraussichtlich: 
Beginn: ca. August 2023; 
Fertigstellung: ca. Oktober 2023

Schlusstermin für die Einreichung der Angebote: 
14. Juli 2023 um 10.00 Uhr

Hinweis: Es ist ausschließlich die elektronische 
Angebotsabgabe zugelassen.

Kontaktstelle: 
SBH | Schulbau Hamburg 
Einkauf/Vergabe 
vergabestellesbh@sbh.hamburg.de

Antworten finden Sie auf der Zentralen Veröffentlichungs-
plattform unter: https://hamburg.de/bauleistungen/

Hinter dem Wort „Link“ sind im Bieterportal die Verga-
beunterlagen für die hier ausgeschriebene Leistung zum 
Download kostenfrei hinterlegt.

Dort gelangen Sie auch in die elektronische Vergabe. Nach 
Anmeldung im Bieterportal können Sie Ihr Angebot rein 
elektronisch abgeben.

Sofern Sie sich nicht im Bieterportal anmelden, erhalten Sie 
die „Fragen & Antworten“ im laufenden Verfahren nicht 
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direkt per E-Mail und können Ihr Angebot nicht unter-
stützt durch den Bieterassistenten elektronisch einreichen.
Es erfolgt kein Versand der Vergabeunterlagen per Post 
oder E-Mail.
Die Bekanntmachung sowie die „Fragen & Antworten“ 
während des Verfahrens finden Sie zudem auf der Home-
page des Landesbetriebes SBH | Schulbau Hamburg unter: 
https://schulbau.hamburg/ausschreibungen/.
Das Eröffnungsprotokoll steht allen am Verfahren beteilig-
ten Bietern nach Öffnung der Angebote über den Bieteras-
sistenten zum eigenen Download zur Verfügung. Sie finden 
die Datei im Register „Meine Angebote“ in der Spalte 
„Dokumente“.

Hamburg, den 26. Juni 2023

Die Finanzbehörde 967

Offenes Verfahren
Auftraggeber: SBH | Schulbau Hamburg
Vergabenummer: SBH VOB OV 131-23 LG
Verfahrensart: Offenes Verfahren
Bezeichnung des Öffentlichen Auftrags: 
Schule Hinsbleek, 14 – Zubau Unterrichtsräume, 
Hinsbleek 14, 22391 Hamburg
Bauauftrag: Metallbau Türen
Geschätzter Auftragswert ohne MwSt: 100.000,– Euro
Ausführungsfrist voraussichtlich: 
Beginn: ca. September 2023; 
Fertigstellung: ca. März 2024
Schlusstermin für die Einreichung der Angebote: 
11. Juli 2023 um 10.00 Uhr
Hinweis: Es ist ausschließlich die elektronische 
Angebotsabgabe zugelassen.
Kontaktstelle: 
SBH | Schulbau Hamburg 
Einkauf/Vergabe 
vergabestellesbh@sbh.hamburg.de
Antworten finden Sie auf der Zentralen Veröffentlichungs-
plattform unter: https://hamburg.de/bauleistungen/
Hinter dem Wort „Link“ sind im Bieterportal die Verga-
beunterlagen für die hier ausgeschriebene Leistung zum 
Download kostenfrei hinterlegt.
Dort gelangen Sie auch in die elektronische Vergabe. Nach 
Anmeldung im Bieterportal können Sie Ihr Angebot rein 
elektronisch abgeben.
Sofern Sie sich nicht im Bieterportal anmelden, erhalten Sie 
die „Fragen & Antworten“ im laufenden Verfahren nicht 
direkt per E-Mail und können Ihr Angebot nicht unter-
stützt durch den Bieterassistenten elektronisch einreichen.
Es erfolgt kein Versand der Vergabeunterlagen per Post 
oder E-Mail.
Die Bekanntmachung sowie die „Fragen & Antworten“ 
während des Verfahrens finden Sie zudem auf der Home-
page des Landesbetriebes SBH | Schulbau Hamburg unter: 
https://schulbau.hamburg/ausschreibungen/.
Das Eröffnungsprotokoll steht allen am Verfahren beteilig-
ten Bietern nach Öffnung der Angebote über den Bieteras-

sistenten zum eigenen Download zur Verfügung. Sie finden 
die Datei im Register „Meine Angebote“ in der Spalte 
„Dokumente“.

Hamburg, den 27. Juni 2023

Die Finanzbehörde 968

Öffentliche Ausschreibung

Auftraggeber: SBH | Schulbau Hamburg

Vergabenummer: SBH VOB ÖA 252-23 AS

Verfahrensart: Öffentliche Ausschreibung

Bezeichnung des Öffentlichen Auftrags: 
Rückbau Hausmeisterwohnung + Pavillon, 
Röthmoorweg 9, 22459 Hamburg

Bauauftrag: Abbruch

Geschätzter Auftragswert ohne MwSt: 69.000,– Euro

Ausführungsfrist voraussichtlich: 
Beginn: ca. August 2023; 
Fertigstellung: ca. September 2023

Schlusstermin für die Einreichung der Angebote: 
7. Juli 2023 um 10.00 Uhr

Hinweis: Es ist ausschließlich die elektronische 
Angebotsabgabe zugelassen.

Kontaktstelle: 
SBH | Schulbau Hamburg 
Einkauf/Vergabe 
vergabestellesbh@sbh.hamburg.de

Antworten finden Sie auf der Zentralen Veröffentlichungs-
plattform unter: https://hamburg.de/bauleistungen/

Hinter dem Wort „Link“ sind im Bieterportal die Verga-
beunterlagen für die hier ausgeschriebene Leistung zum 
Download kostenfrei hinterlegt.

Dort gelangen Sie auch in die elektronische Vergabe. Nach 
Anmeldung im Bieterportal können Sie Ihr Angebot rein 
elektronisch abgeben.

Sofern Sie sich nicht im Bieterportal anmelden, erhalten Sie 
die „Fragen & Antworten“ im laufenden Verfahren nicht 
direkt per E-Mail und können Ihr Angebot nicht unter-
stützt durch den Bieterassistenten elektronisch einreichen.

Es erfolgt kein Versand der Vergabeunterlagen per Post 
oder E-Mail.

Die Bekanntmachung sowie die „Fragen & Antworten“ 
während des Verfahrens finden Sie zudem auf der Home-
page des Landesbetriebes SBH | Schulbau Hamburg unter: 
https://schulbau.hamburg/ausschreibungen/.

Das Eröffnungsprotokoll steht allen am Verfahren beteilig-
ten Bietern nach Öffnung der Angebote über den Bieteras-
sistenten zum eigenen Download zur Verfügung. Sie finden 
die Datei im Register „Meine Angebote“ in der Spalte 
„Dokumente“.

Hamburg, den 27. Juni 2023

Die Finanzbehörde 969
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Offenes Verfahren

Auftraggeber:
GMH | Gebäudemanagement Hamburg GmbH

Vergabenummer: GMH VOB OV 086-23 IE

Verfahrensart: Offenes Verfahren

Bezeichnung des Öffentlichen Auftrags:
Zubau Klassengebäude, Ohrnsweg 52, 21149 Hamburg

Bauauftrag: Tischler Holz-Alu-Fenster

Geschätzter Auftragswert ohne MwSt: 488.000,– Euro

Ausführungsfrist voraussichtlich:
Beginn schnellstmöglich nach Beauftragung;
Fertigstellung ca. Februar 2024

Schlusstermin für die Einreichung der Angebote:
25. Juli 2023 um 10.00 Uhr

Hinweis: Es ist ausschließlich die elektronische
Angebotsabgabe zugelassen.

Kontaktstelle:
GMH | Gebäudemanagement Hamburg GmbH
Einkauf/Vergabe
einkauf@gmh.hamburg.de

Die Bekanntmachung sowie die Ausschreibungsunterlagen 
und Auskunftserteilungen finden Sie auf der zentralen Ver-
öffentlichungsplattform unter: 
https://hamburg.de/bauleistungen/

Die Bekanntmachung und Auskunftserteilungen erreichen 
Sie unter: 
https://gmh-hamburg.de/ausschreibungen

Das Eröffnungsprotokoll steht allen am Verfahren beteilig-
ten Bietern nach Öffnung der Angebote über den Bieteras-
sistenten zum eigenen Download zur Verfügung. Sie finden 
die Datei im Register „Meine Angebote“ in der Spalte 
„Dokumente“.

Hamburg, den 26. Juni 2023

GMH | Gebäudemanagement Hamburg GmbH 970

Offenes Verfahren

Auftraggeber:
GMH | Gebäudemanagement Hamburg GmbH

Vergabenummer: GMH VOB OV 108-23 IE

Verfahrensart: Offenes Verfahren

Bezeichnung des Öffentlichen Auftrags:
Erweiterung Stadtteilschule Fischbek-Falkenberg,
Heidrand 5, 21149 Hamburg

Bauauftrag: Gebäudeautomation

Geschätzter Auftragswert ohne MwSt: 245.000,– Euro

Ausführungsfrist voraussichtlich:
Beginn ca. November 2023;
Fertigstellung ca. November 2024

Schlusstermin für die Einreichung der Angebote:
25. Juli 2023 um 10.00 Uhr

Hinweis: Es ist ausschließlich die elektronische
Angebotsabgabe zugelassen.

Kontaktstelle:
GMH | Gebäudemanagement Hamburg GmbH
Einkauf/Vergabe
einkauf@gmh.hamburg.de

Die Bekanntmachung sowie die Ausschreibungsunterlagen 
und Auskunftserteilungen finden Sie auf der zentralen Ver-
öffentlichungsplattform unter: 
https://hamburg.de/bauleistungen/

Die Bekanntmachung und Auskunftserteilungen erreichen 
Sie unter: 
https://gmh-hamburg.de/ausschreibungen

Das Eröffnungsprotokoll steht allen am Verfahren beteilig-
ten Bietern nach Öffnung der Angebote über den Bieteras-
sistenten zum eigenen Download zur Verfügung. Sie finden 
die Datei im Register „Meine Angebote“ in der Spalte 
„Dokumente“.

Hamburg, den 27. Juni 2023

GMH | Gebäudemanagement Hamburg GmbH 971
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